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denken Sie gerade über einen

Krankenkassenwechsel nach?

Oder sind Sie Stammkunde

und möchten sich informieren,

was Ihre BKK Ihnen bietet?

Diese Broschüre informiert Sie

über die Leistungen der BKK

Wirtschaft & Finanzen und Ihre

Wahlmöglichkeiten.

Denn nicht jede Krankenkasse gleicht der anderen. Ganz

im Gegenteil: Viele Kassen kürzen in stürmischen Zeiten

Leistungen und sorgen so dafür, dass unser im weltweiten

Vergleich immer noch herausragendes Krankenversiche-

rungssystem gerade von den Kunden großer, anonymer

Krankenkassen als unzureichend empfunden wird. Die

BKK Wirtschaft & Finanzen steuert diesem Trend entge-

gen. Als mittelständische Krankenkasse bieten wir Ihnen

ein Leistungsangebot mit vielen Zusatzprogrammen für

Ihre Gesundheit. Persönliche Beratung, individuelle Hilfe

und die Suche nach alternativen Lösungen sind für uns

selbstverständlich.

Stichwort Service: Wenn Sie zu einem bestimmten Thema

nähere Informationen wünschen oder ein ganz persönli-

ches Anliegen haben, nutzen Sie einfach einen der vielen

Kontaktwege zu unseren Fachberatern. Wir helfen Ihnen

schnell und so unbürokratisch wie möglich – das ist unse-

re besondere Stärke.

Mit den besten Wünschen für Ihre Gesundheit,

Ihr

Björn Hansen

Vorstand der BKK Wirtschaft & Finanzen

Sehr geehrte Interessenten, sehr geehrte Kunden,
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Vorwort

Die BKK Wirtschaft & Finanzen ist 2007 aus der Betriebs-

krankenkasse des renommierten Wirtschaftsprüfungsin-

stituts KPMG AG hervorgegangen. Die konsequente Wei-

terentwicklung der effizienten und flexiblen Organisati-

onsstruktur wird im Verwaltungsrat durch engagierte

Arbeitgeber- und Versichertenvertreter sichergestellt. 

Unsere Kunden erhalten so volle Leistungen und umfas-

sende Beratung – unbürokratisch und schnell. Leistungs-

ausschlüsse und Wartezeiten gibt es nicht: Ab dem 

ersten Tag Ihrer Mitgliedschaft erhalten auch Neukunden

alle Leistungen, ohne Vorbehalte und Einschränkungen. 

Die Satzung der BKK Wirtschaft & Finanzen bietet dabei

eine Vielzahl von zusätzlichen Leistungen. Vorhandenen

Leistungsspielraum nutzen unsere Kundenberater so zu

Ihrem Wohl und Ihrem Vorteil. Wir beteiligen uns an an-

erkannten Außenseitermethoden und suchen alternati-

ve Lösungen statt vorschneller Ablehnungen. Die BKK

Wirtschaft & Finanzen ist daher der ideale Partner für

Menschen mit höchsten Ansprüchen an die Leistungs-

und Beratungsqualität rund um die eigene, ganz persön-

liche Gesundheitsversorgung.

Lernen Sie uns kennen
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Ihre wichtigsten Vorteile auf einen Blick

Die BKK Wirtschaft & Finanzen unterscheidet sich deutlich von anderen Krankenkassen. Wir nutzen auch 2011

die gesetzlichen Spielräume durch zusätzliche Leistungen zu Ihrem Vorteil:
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Ihre Vorteile

+ mehr Leistungen: Wir erstatten Ihnen nicht nur die

Gebühren für viele Gesundheitskurse zu 100 Prozent

und übernehmen homöopathische und anthroposo-

phische Behandlungen bei Vertragsärzten. Bei Teil-

nahme an unserem bundesweit einzigartigen Bonus-

programm sind sogar Zuschüsse für privat finanzierte

Gesundheitsleistungen oder Krankenzusatzversiche-

rungen möglich!

+ weniger Praxisgebühr: Als Teilnehmer an unserem

Hausarztprogramm zahlen Sie keine Praxisgebühren

beim Hausarzt. Nehmen Sie an unserem Bonuspro-

gramm teil, müssen Sie auch beim direkten Facharztbe-

such und beim Zahnarzt keine Gebühren mehr zahlen. 

+ kostenfreie Auslandskrankenversicherung: Alle

Kunden unserer BKK sind im Urlaub automatisch bis zu

sechs Wochen privat zusatzkrankenversichert. Und das 

kostenfrei! Auch an den Kosten zahlreicher Reise -

impfungen wie Hepatitis A, B oder Malariaprophylaxe

beteiligen wir uns gerne.

+ überzeugender Service: Sie erreichen uns jederzeit

gebührenfrei unter der Telefonnummer 0800 56 61 800.

Persönlich sind unsere Fachberater täglich von Montag

bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr für Sie da. Unter

www.bkk-wf.de finden Sie ergänzende Services wie un-

sere Internetfiliale mit persönlicher Online-Gesundheits-

akte, unseren Online-Kundenclub und vieles mehr.

+ 60 Euro Prämie statt Zusatzbeitrag: Die BKK Wirt-

schaft & Finanzen wird auch 2011 garantiert keinen

Zusatzbeitrag erheben. Für 2011 zahlen wir darüber

hinaus eine Prämie in Höhe von 60 Euro je beitrags-

pflichtigem Mitglied zurück. Selbstverständlich erhalten

auch Neukunden diese Prämie anteilig Anfang 2012.



Trotz des etwas ungewöhnlichen Namens ist die BKK Wirt-

schaft & Finanzen eine bis auf wenige Ausnahmen* bun-

desweit geöffnete Krankenkasse, bei der sich jeder versi-

chern kann. Dies gilt natürlich auch für familienversicherte

Angehörige. Im Gegensatz zur privaten Krankenversiche-

rung können bei uns Ehegatten oder eingetragene Lebens-

partner sogar beitragsfrei versichert werden. 

Dies gilt auch für Kinder bis zum vollendeten 23. Lebens-

jahr, befinden Sie sich in einer Schul- oder Berufsausbil-

dung sogar bis zum 25. Lebensjahr. Zu Kindern zählen 

dabei auch überwiegend unterhaltene Stiefkinder und En-

kel ebenso Pflegekinder sowie Kinder von familienversi-

cherten Kindern. Ausgenommen von der beitragsfreien 

Versicherung sind vor allem Personen, die versicherungs-

frei, selbst versichert oder hauptberuflich selbständig 

erwerbstätig sind oder deren Gesamteinkommen über

365 Euro im Monat liegt (für geringfügig Beschäftigte be-

trägt das zulässige Gesamteinkommen 400 Euro).

Wechseln leicht gemacht

Eine schriftliche Kündigung bei Ihrer alten Krankenkasse

kann jederzeit mit einer Frist von zwei vollen Kalender-

monaten zum Ende des Monats erfolgen. Haben Sie die

Krankenkasse neu gewählt, sind Sie an diese Wahl 

18 Monate gebunden. Erhebt Ihre Krankenkasse einen

Zusatzbeitrag, haben Sie bis zur erstmaligen Fälligkeit

ein Sonderkündigungsrecht**. Ihre Mitgliedschaft endet

auch in diesem Fall mit der normalen Frist von zwei vol-

len Kalendermonaten zum Ende des Monats. Das Gute

für Sie: In diesem Fall müssen Sie den Zusatzbeitrag

auch bis zum Ablauf Ihrer Mitgliedschaft in der bisheri-

gen Krankenkasse nicht zahlen. 

Senden Sie uns einfach Ihren Aufnahmeantrag (sowie

ggf. einen Familienfragebogen) gemeinsam mit der Kün-

digungsbestätigung Ihrer bisherigen Krankenkasse zu.

Freunde werben – Prämien bekommen

Als Dank für Ihr Vertrauen und kleinen Ansporn, uns in

Ihrem Familien-, Kollegen- oder Bekanntenkreis weiter-

zuempfehlen, erhalten Sie für jedes von Ihnen geworbe-

ne neue Mitglied unserer BKK eine Prämie in Höhe von

20 Euro oder einen Gutschein im Wert von 25 Euro. Mehr

Informationen finden Sie auf der Rückseite unseres Ma-

gazins „revista“ oder online unter www.bkk-wf.de.
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So werden Sie Mitglied

So werden Sie Mitglied

* Personen mit Wohn- und Arbeitsort in Schleswig-Holstein, Thüringen, Sachsen -
Anhalt oder Mecklenburg-Vorpommern können die BKK Wirtschaft & Finanzen
leider nicht wählen.

** Gleiches gilt auch bei Erhöhung eines bereits vorhandenen Zusatzbeitrags oder
der Verringerung einer Prämienauszahlung.



Für alle Fälle

Vielfalt pur: 
Ihre Leistungen bei der BKK Wirtschaft & Finanzen
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Für alle Fälle & nicht nur für Singles
Im Beruf und in der Krankenversicherung heißt es: Wissen, worauf es ankommt. Ob Sie pflichtversichert, freiwillig versichert
oder selbständig sind – in allen Lebenslagen können Sie immer auf exzellente Basisleistungen zurückgreifen.

Unser Leistungsangebot ist so vielfältig wie unsere Kunden: Ganz gleich, ob Berufsstarter, Single, Familie oder wohlverdienter Ruhe-

stand – wir bieten Ihnen genau die Leistungen, die Sie benötigen. Dabei schöpfen wir mögliche Satzungsspielräume zugunsten un-

serer Kunden selbstverständlich immer aus. Deshalb ist die BKK Wirtschaft & Finanzen ideal für alle, die überzeugende Leistungen

und spezielle Angebote suchen. 

Ambulante Operationen

Nicht jede Operation ist heute noch mit ei-

nem längeren Krankenhausaufenthalt ver-

bunden. Denn viele verschiedene Eingriffe

können auch ambulant in niedergelasse-

nen Arztpraxen oder im Krankenhaus

durchgeführt werden. Die Patienten kön-

nen sich so in ihrer gewohnten Umgebung

erholen und sind dabei oft sogar schneller

wieder gesund. In zugelassenen Kranken-

häusern und bei Vertragsärzten überneh-

men wir daher die Kosten für derartige

Eingriffe im Rahmen der gesetzlichen Vo-

raussetzungen.

Ärztliche Behandlung

Mit Ihrer Versichertenkarte haben Sie

die freie Wahl unter etwa 150.000 in

Deutschland zugelassenen Vertragsärz-

ten und Psychotherapeuten. Bei der Be-

handlung beträgt die Zuzahlung, auch

unter dem Namen Praxisgebühr be-

kannt, ab dem vollendeten 18. Lebens-

jahr 10 Euro für jede ambulante erste In-

anspruchnahme in einem Quartal; es sei

denn, die Behandlung erfolgt aufgrund

einer Überweisung. Es hat also Vorteile,

wenn zuerst der Hausarzt aufgesucht

wird. Die Praxisgebühr entfällt aller-

dings bei reinen Schutzimpfungen sowie

Vorsorge- und Früherkennungsunter -

suchungen. 

Tipp: Als bundesweit einzigartige Mehr-

leistung der BKK Wirtschaft & Finanzen

sind Versicherte bei Teilnahme am Bo-

nusprogramm VorsorgePlus (siehe „Ge-

zielte Vorsorge“ auf Seite 11) von der

Praxisgebühr befreit!

Integrierte Versorgung

Mit zahlreichen integrierten Versorgungs-

verträgen bieten wir Ihnen bei verschie-

denen Erkrankungen die Teilnahme an

optimierten Behandlungsmöglichkeiten.

Denn in der Integrierten Versorgung (IGV)

wird die Vernetzung der ambulanten, sta-

tionären, aber auch rehabilitativen Be-

handlung unserer Kunden enger verzahnt

und damit effektiver. Ob Praxen, Kranken-

häuser, Apotheken, Krankengymnasten,

Rehabilitationseinrichtungen oder Psy-

chologen, alle haben ein klar definiertes

Therapieziel.

Die BKK Wirtschaft & Finanzen verfügt

über eine Vielzahl an integrierten Ver-

sorgungsverträgen. Eine Übersicht fin-

den Sie in unserer speziellen Vertragsda-

tenbank unter www.bkk-wf.de. Wenn

Sie im Falle einer Erkrankung von Ihrem

behandelnden Arzt einen Hinweis auf

die Möglichkeit einer – freiwilligen –

Teilnahme an Integrierter Versorgung er-

halten, sprechen Sie uns einfach an, wir

helfen Ihnen gerne weiter. Als Bonus für

die Teilnahme an mindestens einem in-

tegrierten Versorgungsvertrag erhalten

unsere Kunden im Rahmen eines Wahl-

tarifes am Ende des Jahres automatisch

eine Geldprämie von 25 Euro pro Kalen-

derjahr.



Für alle Fälle

Arzneimittel

Die BKK Wirtschaft & Finanzen trägt im

Regelfall immer die Kosten für verord-

nungsfähige Arzneimittel, abzüglich ei-

ner Zuzahlung des Versicherten. Die Hö-

he richtet sich nach dem Preis des Arz-

neimittels und beträgt pro Medikament

10 Prozent des Apothekenabgabeprei-

ses, mindestens 5 Euro, aber nicht mehr

als 10 Euro. Kinder und Jugendliche bis

zur Vollendung des 18. Lebensjahres

sind von Zuzahlungen befreit. 

Festbeträge

Die Kostenübernahme ist allerdings

auf gesetzlich festgelegte Beträge be-

grenzt. Diese sogenannten Festbeträ-

ge sind Höchstbeträge für die Erstat-

tung von Arzneimittelpreisen. Alle

Krankenkassen zahlen daher nicht au-

tomatisch jeden Preis, sondern maxi-

mal den gesetzlich festgelegten Fest-

betrag: Diese werden für Gruppen ver-

gleichbarer Arzneimittel festgesetzt. 

Verordnet ein Arzt ein über dem Festbe-

trag liegendes Arzneimittel, haben Sie

den Differenzbetrag zusätzlich zur ge-

setzlichen Zuzahlung zu entrichten. 

Tipp: Fragen Sie bei Aufzahlungen

durch Festbeträge in der Apotheke

nach Alternativen ohne Mehrkosten.

Rabattverträge

Weiteres Einsparpotential bieten Arznei-

mittelrabattverträge mit bestimmten Phar-

maherstellern. Für Versicherte bedeutet

dies, dass ihre Arzneimittel künftig nicht

mehr von allen auf dem Markt vertretenen

Anbietern, sondern je nach Kasse von be-

stimmten Partner-Herstellern stammen

können. Bei der BKK Wirtschaft & Finanzen

sind dies durchweg zuverlässige namhafte

Firmen, die sich durch jahrelange Erfahrung

in der Pharmabranche auszeichnen. 

Diese Mittel enthalten immer die glei-

chen Wirkstoffe wie Ihr bisheriges Arznei-

mittel und sind genauso qualitativ

hochwertig. Zwar können Farbe, Form

und Verpackung abweichen, Wirksam-

keit und Sicherheit hingegen nicht.

Versandhandel

Einsparmöglichkeiten für den privaten

Geldbeutel bieten zahlreiche Versand-

apotheken aus dem In- und Ausland.

Hier können auch verschreibungs-

pflichtige Arzneimittel telefonisch

oder per Internet nach Hause bestellt

werden. Das Originalrezept wird an-

schließend per Post verschickt. Beim

Versandhandel gelten dabei die glei-

chen Maßstäbe für Verbraucherschutz

und Arzneimittelsicherheit wie in der

Apotheke vor Ort. Einige ausländische

Versandapotheken können aufgrund

abweichender Vorschriften in ihren

Heimatländern zudem Bonusprogram-

me und Zuzahlungsermäßigungen an-

bieten.
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Heil- und Hilfsmittel 

Auch Heilmittel gehören zum Leistungs-

umfang unserer Kunden. Zu den Heilmit-

teln gehören beispielsweise Massagen,

Krankengymnastik oder die Sprachthera-

pie. Für Versicherte ab Vollendung des

18. Lebensjahres beträgt die Zuzahlung

10 Prozent der Kosten, zuzüglich 10 Euro

je Verordnung. Zu den Hilfsmitteln zählen

auch Hörgeräte, Rollstühle und Prothe-

sen. Maßgebend für die Kostenübernah-

me sind hier Festbeträge oder Vertrags-

preise. Der Eigenanteil beträgt auch hier

ab Vollendung des 18. Lebensjahres 

10 Prozent, mindestens 5 Euro, höchs-

tens 10 Euro des Abgabepreises. 

Krankengeld

Die Geldleistung Krankengeld wird nach

Ablauf der Entgeltfortzahlung für die

Dauer der Arbeitsunfähigkeit zeitlich un-

begrenzt gezahlt , wegen derselben

Krankheit bis zu 78 Wochen innerhalb

von je drei Jahren. Das Krankengeld be-

trägt 70 Prozent des Bruttoarbeitsent-

gelts bis zur Beitragsbemessungsgrenze,

jedoch nicht mehr als 90 Prozent des

Nettoarbeitsentgelts. Vom Krankengeld

abgezogen werden allerdings noch Bei-

träge zur Renten-, Arbeitslosen- und

Pflegeversicherung, die Bezugszeit gilt

aber dann auch als Beitragszeit in der

Rentenversicherung. Den Beitrag zur

Krankenversicherung zahlen wir für Sie.

Krankenhausbehandlung 

Unsere Vertragskrankenhäuser sichern

die modernsten und kostspieligsten Be-

handlungsmethoden, auch Herzoperatio-

nen oder den Einsatz von Nierensteinzer-

trümmerern. Hier übernehmen wir die

vollen Kosten der ärztlichen Behandlung,

der sonstigen Operationen, der Medika-

mente, einer Frührehabilitation oder Pfle-

ge. Die Eigenbeteiligung beträgt ab Voll-

endung des 18. Lebensjahres 10 Euro täg-

lich für max. 28 Tage pro Kalenderjahr.

Transport- und Fahrkosten

Fahr- und Transportkosten werden von

der BKK bei stationären Leistungen wie

einer Krankenhausbehandlung sowie

bei Rettungsfahrten zum Krankenhaus

übernommen, sofern ein Krankentrans-

portwagen erforderlich ist oder hier-

durch eine Krankenhausbehandlung

vermieden werden kann. Fahrten zu ei-

ner ambulanten Behandlung dürfen wir

nur in bestimmten Ausnahmefällen

übernehmen. Die Eigenbeteiligung be-

trägt auch hier 10 Prozent der Kosten,

mindestens 5 Euro, aber höchstens 

10 Euro je Fahrt.

Haushaltshilfe

Die BKK Wirtschaft & Finanzen leistet Haus-

haltshilfe, wenn Versicherte wegen Kran-

kenhausbehandlung, medizinischer Vorsor-

ge- oder Rehabilitationsleistungen oder

wegen schwerer akuter Krankheit den

Haushalt nicht weiterführen können. Die

Zuzahlung beträgt für Versicherte ab Voll-

endung des 18. Lebensjahres 10 Prozent

der Kosten, mindestens 5 Euro, aber höchs-

tens 10 Euro je Kalendertag der Leistung.

Tipp: Sie sind Single? Im Gegensatz zu

vielen anderen Krankenkassen verzich-

tet die BKK Wirtschaft & Finanzen bei

akuten schweren Erkrankungen auf die

Einschränkung, dass ein zu versorgen-

des Kind unter zwölf Jahren im Haushalt

leben muss. Diese Leistung steht Ihnen

bei uns daher wirklich zur Verfügung!

Häusliche Krankenpflege 

Anstelle einer Krankenhausbehandlung ist

neben der ärztlichen Betreuung die Pflege

durch Fachkräfte zu Hause in Ihrer vertrau-

ten Umgebung möglich. Die BKK Wirt-

schaft & Finanzen trägt dafür die Kosten

grundsätzlich bis zu sechs Monaten. Dies

gilt auch, wenn die Pflege zur Sicherung

der ärztlichen Behandlung notwendig ist.

Für Versicherte ab Vollendung des 18. Le-

bensjahres beträgt die Zuzahlung 10 Pro-

zent der Kosten je Kalendertag für maxi-

mal 28 Kalendertage je Kalenderjahr, zu-

züglich 10 Euro je Verordnung. 

Medizinische Vorsorge und Rehabilitation

Die BKK Wirtschaft & Finanzen übernimmt

die Kosten ambulanter oder stationärer

Vorsorge- bzw. Rehabilitationsmaßnah-

men. Medizinische Gründe müssen hier al-

lerdings notwendig sein. Über unsere Leis-

tungen beraten wir Sie gerne individuell.
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Für alle Fälle
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Familien & Kinder 
Gesunde Kinder liegen uns am Herzen. Daher bietet die BKK Wirtschaft & Finanzen ihren Kunden ein umfangreiches Leistungs-
paket an, das von den ersten Gedanken an eine Schwangerschaft bis zu exklusiven Kinderuntersuchungen reicht.

Hausarztprogramm

Hausärzte spielen bei der medizinischen

Versorgung eine besondere Rolle. Im

Krankheitsfall sind sie in der Regel der

erste Ansprechpartner, denn gerade

durch die oft langjährige Verbindung

mit ihren Patienten kennen die Hausärz-

te die Krankengeschichte sowie das so-

ziale und familiäre Umfeld meist sehr

genau. Bereits jetzt ist der Hausarzt ei-

ne Art Lotse zwischen Fachärzten, Kran-

kenhäusern und sonstigen Leistungser-

bringern, wie z. B. Physiotherapeuten.

Diese Funktion wird durch die hausarzt-

zentrierte Versorgung (Hausarztmodell)

weiter gestärkt.

Ab dem vollendeten 18. Lebensjahr kön-

nen sich Kunden der BKK Wirtschaft & 

Finanzen in immer mehr Bundesländern

über eine Teilnahmeerklärung bei ihrem

Hausarzt in unser Hausarztmodell ein-

schreiben. Teilnehmer verpflichten sich,

für mindestens ein Jahr im Krankheitsfall

immer zunächst zum Hausarzt zu gehen

und Fachärzte nur auf Überweisung des

Hausarztes in Anspruch zu nehmen. (Au-

ßerhalb von Notfällen fallen ansonsten

vermeidbare Mehrkosten für Sie an).

Kunden, die sich zu einer Teilnahme an

der hausarztzentrierten Versorgung ent-

schließen, können sich im Rahmen eines

Wahltarifes entscheiden, ob sie sich von

der Praxisgebühr beim Hausarzt befreien

lassen oder eine pauschale Geldprämie

in Höhe von 25 Euro in Anspruch nehmen

wollen.

Schwangerenvorsorge

Frühgeburten sind auch im 21. Jahrhun-

dert das zentrale Thema in der Geburtshil-

fe. Von 800.000 Geburten in Deutschland

pro Jahr werden noch immer 50.000 Kin-

der zu früh geboren. Aus den Erkenntnis-

sen des Schwangerschaftsverlaufs wur-

den von Spezialisten die Präventionspro-

gramme BabyCare und Hallo Baby

entwickelt, um die Frühgeburtenrate

deutlich zu senken. Zusätzlich bieten wir

unseren Kunden mit dem Programm

PlanBaby Hilfestellungen bei der gewis-

senhaften Planung einer Schwanger-

schaft an, um vorab Probleme oder gar

Risiken zu vermeiden.

Tipp: Fordern Sie einfach Ihr kosten-

freies BabyCare- oder PlanBaby-Info-

paket bei uns an. Informationen zu

Hallo Baby erhalten Sie direkt bei teil-

nehmenden Frauenärzten.

Mutterschaft

Im Rahmen einer Schwangerschaft und

Geburt übernehmen wir zahlreiche Leis-

tungen, von Vorsorgeuntersuchungen für

Mutter und Kind sowie der Hebammen-

hilfe über die ärztliche Betreuung und

Arznei- und Heilmittel bis hin zu den Kos-

ten einer Entbindung in Vertragskliniken

oder einer möglichen häuslichen Pflege

und Haushaltshilfe. Mitglieder in Beschäf-

tigungsverhältnissen erhalten während

der sogenannten Schutzfristen (sechs

Wochen vor und acht bzw. zwölf Wochen

bei Früh- und Mehrlingsgeburten nach

der Entbindung) zudem Mutterschafts-

geld. Es beträgt maximal 13 Euro je Ka-

lendertag – eine evtl. Differenz zum Net-

toentgelt zahlt der Arbeitgeber als Zu-

schuss zum Mutterschaftsgeld (steuer-

und sozialversicherungsfrei).

Kinderbonus

Ein ganz besonderes Bonbon für unsere

jüngsten Versicherten gibt es neu ab

2011: Denn Versicherte erhalten einen

einmaligen Bonus in Höhe von 50 Euro,

wenn sie die vollständige  Teilnahme ih-

res bei der BKK Wirtschaft & Finanzen ver-

sicherten Kindes an den Untersuchungen

U1 bis U4 nachweisen und den Bonus bis

zum Beginn des achten Lebensmonats

des Kindes beantragen.

Mutter(Vater)-Kind-Kuren

Wir bieten Eltern spezielle Angebote für

Mutter(Vater)-Kind-Kuren. Die Kosten

werden von uns in Vertragskliniken –

neben der gesetzlich vorgesehenen Zu-

zahlung – zu 100 Prozent getragen, sofern

eine medizinische Notwendigkeit vor-

liegt. Hierüber beraten wir Sie gerne indi-

viduell.

Kinderkrankengeld

Krankengeld bei Erkrankung eines Kindes

wird gezahlt, wenn ein bis zu zwölf Jahre

altes gesetzlich versichertes Kind (bei

behinderten Kindern ohne Alters-

grenze) von einem bei unserer

BKK versicherten Arbeitnehmer

wegen Krankheit beaufsichtigt,

betreut oder gepflegt wird und ei-

ne andere im Haushalt lebende

Person diese Tätigkeiten nicht

übernehmen kann. Gezahlt werden

können kalenderjährlich für jedes

Kind bis zu zehn Arbeitstage, bei

mehreren Kindern insgesamt bis

zu 25 Arbeitstage. Bei allein erzie-

henden Versicherten verdoppelt sich

die Zahl der Arbeitstage auf 20; bei meh-

reren Kindern insgesamt nicht mehr als

50 Arbeitstage.

Kinderuntersuchungen („U’s“)

Für die möglichst optimale gesundheit -

liche Entwicklung von Kindern und

Jugend lichen gibt es Vorsorgeuntersu-

chungen von der Geburt bis zum 15. Le-

bensjahr, die sogenannten U-Unter  -

suchungen. Bei der BKK Wirtschaft &

Finanzen versicherte Kinder profitieren

mittlerweile in immer mehr Bundeslän-

dern von regionalen Zusatzangeboten,

die exklusiv von den Betriebskranken-

kassen angeboten werden. Eine jederzeit

aktuelle Übersicht finden Sie im Internet

unter www.bkk-wf.de.

Bei Teilnahme am Programm „Ihren Zäh-

nen zuliebe“ erhalten Kinder von sechs

bis 17 Jahren zudem als besondere Zu-

satzleistung die normalerweise privat zu

finanzierende Versiegelung der vorderen

Backenzähne (Prämolaren) kostenlos

(Nähere Informationen zu „Ihren Zähnen

zuliebe“ finden Sie auf Seite 13).

Familien & Kinder
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Im besten Alter 
Ein neuer Lebensabschnitt, ein neues Lebensgefühl. Zeit, die Dinge zu genießen, für die Sie hart gearbeitet haben. Das haben Sie
sich verdient. Sie reisen gerne, sind aktiv und mobil, selbstbewusst und gelassen. Offen für neue Erfahrungen, neue Engage-
ments, neue Aufgaben, ob verheiratet, als Single oder in einer Partnerschaft. Sie sehen Ihre Enkel und Patenkinder aufwachsen
und unterstützen sie mit Rat und Tat. Und Sie genießen viel freie Zeit mit Partner, Familie und Freunden. Kein Wunder, dass vie-
le Menschen die Zeit ab 50 als ihre besten Jahre empfinden. Zumal die BKK Wirtschaft & Finanzen für Ihre Gesundheit und Fitness
viele Angebote bereithält.

Behandlungsprogramme für Chroniker 

(DMP bzw. BKK MedPlus)

Chronisch Kranke bedürfen oft lebenslanger medizinischer

Behandlung. Und dies ganz individuell: Denn während eini-

ge ein völlig normales Leben führen und kaum Hilfe benö-

tigen, sind andere auf Unterstützung mehrerer Ärzte, The-

rapeuten und medizinischer Einrichtungen angewiesen.

Was dabei zählt, ist die optimale Abstimmung aller Betei-

ligten. Die BKK Wirtschaft & Finanzen bietet vielen chro-

nisch erkrankten Kunden mit der Teilnahme an BKK 

MedPlus-Behandlungsprogrammen – auch als Disease Ma-

nagement Programme (DMP) bekannt – wertvolle Hilfe-

stellungen. Die Programme laufen derzeit für Typ-1-Diabe-

tes, Typ-2-Diabetes, Brustkrebs, koronare Herzkrankheit,

Asthma und chronisch obstruktive Lungenkrankheit (COPD).

BKK MedPlus unterstützt Ihre Behandlung nachhaltig zur

Verbesserung Ihrer Gesundheit und Lebensqualität. Die

Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig; als besonderes

Bonbon werden Kunden unserer BKK für die Dauer ihrer

Teilnahme von der Praxisgebühr befreit.

Tipp: Informationsbroschüren senden wir Ihnen ger-

ne zu. Die Einschreibung in die Programme selbst er-

folgt direkt bei teilnehmenden Hausärzten.

Gesundheitsreisen

Ihre BKK Wirtschaft & Finanzen bietet Ihnen in Zusammen-

arbeit mit den Kooperationspartnern eine Vielzahl von

Kompaktkursprogrammen an ausgewählten Kurorten im 

In- und Ausland. Ob Nordic Walking, Rückenfitness, Ent-

spannung oder Ernährung – alle Themen der Prävention

werden auch mit den Angeboten unserer Gesundheitsrei-

separtner abgedeckt. Die Kosten des Kompaktprogramms

(bis zu 160 Euro) trägt die BKK Wirtschaft & Finanzen ger-

ne für Sie. Jetzt Katalog anfordern und buchen!

Pflegeversicherung

Jeder Kunde der BKK Wirtschaft & Finanzen ist selbstver-

ständlich auch pflegeversichert. Kinder und Ehepartner

sind – wie bei der Familienversicherung – beitragsfrei

mitversichert.

Wer auf Dauer – aber mindestens für voraussichtlich 

sechs Monate – die gewöhnlichen und regelmäßigen

Verrichtungen des täglichen Lebens (Körperpflege, Er-

nährung, Mobilität) wegen einer körperlichen, geistigen

oder seelischen Krankheit oder Behinderung nicht mehr

bewältigen kann, benötigt pflegerische Unterstützung.

Dann hilft die Pflegekasse der BKK Wirtschaft & Finanzen

durch häusliche und/oder stationäre Pflegeleistungen.

Je nach Ausprägung der körperlichen, geistigen oder

seelischen Beeinträchtigung, leistet die Pflegekasse bei

folgenden alltäglichen Verrichtungen Hilfe:

· bei der Körperpflege – Waschen, Duschen, Baden,

Zahnpflege, Kämmen, Rasieren, Darm- oder Blasenent-

leerung; 

· Ernährung – mundgerechte Zubereitung und/oder Auf-

nahme der Nahrung; 

· Mobilität – Aufstehen und Zubettgehen, An- und Aus-

kleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder Verlassen

und Wiederaufsuchen der Wohnung; 

· hauswirtschaftliche Versorgung – Einkaufen, Kochen,

Reinigen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Wa-

schen der Wäsche und Kleidung, richtige Beheizung der

Wohnräume.

Einzige Ausnahme: Wird nur im Bereich der hauswirt-

schaftlichen Versorgung Hilfe benötigt, besteht kein An-

spruch auf Leistungen der Pflegekasse.

Wichtig: Um die Leistungen der Pflegekasse zu erhalten,

müssen Pflegebedürftige in den vergangenen zehn Jah-

ren vor der Antragstellung mindestens zwei Jahre in die

Pflegekasse eingezahlt haben. Bei familienversicherten

Kindern gilt diese Zeit als erreicht, wenn ein Elternteil

diese Bedingung erfüllt.

Fragen zu den vielfältigen Leistungen der Pflegeversi-

cherung beantworten wir Ihnen gerne individuell. 

Sprechen Sie uns einfach an. 



Gezielte Vorsorge

Gezielte Vorsorge
Die BKK Wirtschaft & Finanzen ist nicht nur im Fall der Fälle für Sie da. Durch zahlreiche Vorsorgeangebote bieten wir Ihnen Chan-
cen, gesundheitliche Gefahren, so weit dies möglich ist, zu vermeiden oder zumindest frühzeitig zu erkennen, um beste Hei-
lungschancen zu wahren. 

Früherkennungsuntersuchungen

gegen Krebs

Frauen ab dem 20. Lebensjahr sowie

Männern mit Beginn des 45. Lebensjahres

bieten wir einmal jährlich eine Untersu-

chung zur Krebsfrüherkennung an. Lassen

Sie sich ab dem 20. Lebensjahr einmal im

Jahr von Ihrer Frauenärztin/Ihrem Frauen-

arzt vorsorglich untersuchen – auch wenn

Ihnen gar nichts wehtut (ab 30 werden

dabei Brust und Haut, ab 50 zusätzlich der

Dickdarm untersucht). Bei Männern um-

fasst diese Untersuchung mit Beginn des

45. Lebensjahres die Früherkennung von

Krebserkrankungen der Prostata, des äu-

ßeren Genitales und der Haut sowie ab

dem 50. Lebensjahr des Dickdarms.

Gesundheits-Check-up 35

Diese Gesundheitsuntersuchung bezieht

sich insbesondere auf Herz-Kreislauf-,

Nieren- und Hautkrebserkrankungen so-

wie Stoffwechselstörungen. Sie ist nach

Vollendung des 35. Lebensjahres alle

zwei Jahre zu wiederholen. Durch diese

Untersuchung sollen Krankheiten mög-

lichst frühzeitig erkannt werden. 

Gesundheitsförderung

Die BKK Wirtschaft & Finanzen bietet nicht

nur zur Förderung sanfter Wege in der Me-

dizin Leistungen der „Primärprävention“

(siehe auch „Alternative Heilmethoden“

auf Seite 12) an, um die Gesundheit ihrer

Versicherten zu verbessern. Auch Kurse und

Seminare zu Bewegung, Ernährung und

Entwöhnung spielen hier neben dem The-

ma Entspannung eine Rolle. Dazu zählen

beispielsweise Rückenschulen oder Aqua-

Jogging-Kurse. Eine Vielzahl an Kursen fin-

den Sie auf unserer Homepage in der BKK-

Kursdatenbank. Wenn Sie sich nicht sicher

sind, ob Ihr Wunschkurs anerkannt ist,

wenden Sie sich am besten vor dem Be-

ginn an unsere Fachberater. Die Kosten

qualifizierter Angebote zur Gesundheitsför-

derung erstatten wir zwei mal im Kalen-

derjahr zu 100 Prozent, bis zur Gesamthöhe

von 500 Euro. Die Wiederholung gleicher

Maßnahmen im Folgejahr ist ausgeschlos-

sen. 

Schutzimpfungen

Die BKK Wirtschaft & Finanzen übernimmt

in der Regel die Kosten für die empfohle-

nen, unverzichtbaren Schutzimpfungen

bei Kindern, z . B. gegen Diphtherie,

Wundstarrkrampf, Keuchhusten (Pertus-

sis), Haemophilus influenza Typ b (Hib),

Kinderlähmung (Polio), Hepatitis B, Ma-

sern, Mumps sowie Röteln. Als Mehrleis-

tung übernimmt die BKK Wirtschaft &

Finanzen darüber hinaus viele Reiseimp-

fungen.

Sofern eine Abrechnung über die Versi-

chertenkarte nicht möglich ist, erfolgt die

Erstattung der Kosten des Impfstoffes nach

Vorlage der von einer Apotheke quittierten

ärztlichen Verordnung auf Basis des Listen-

preises unter Abzug der Apotheken- und

Herstellerrabatte. Impfkosten für beruf -

liche Auslandsreisen sind zudem weiterhin

vom Arbeitgeber zu tragen. 

Bonusprogramm VorsorgePlus 

Unser Bonusprogramm der BKK Wirtschaft

& Finanzen unterstützt die gesundheit -

liche Vorsorge und belohnt Sie in Bonus-

stufe I mit einer Befreiung von der Pra-

xisgebühr beim Haus-, aber auch direk-

ten Facharztbesuch sowie beim Zahnarzt.

Konkret geht es dabei um folgende Vor -

aussetzungen:

· Sie nehmen die jährliche Krebsfrüherken-

nungsuntersuchung ab dem 20. (Frauen)

bzw. 45. Lebensjahr (Männer) in An-

spruch.

· Sie nutzen den alle zwei Jahre mög -

lichen Gesundheits-Check-up (ab dem

35. Lebensjahr).

· Familienversicherte Kinder nehmen die

gesetzlichen Vorsorgeuntersuchungen

U5 bis J1 in Anspruch.

· Sie nehmen alle drei Jahre eine Maß-

nahme der Gesundheitsförderung in

Anspruch oder sind aktives Mitglied in

einem Sportverein oder qualitätsgesi-

cherten Fitnessstudio.

· Sie führen eine Online-Gesundheitsakte.

Haben Sie die Altersgrenzen einer oder

mehrerer Vorsorgeuntersuchung(en)

noch nicht erreicht und/oder keine mit-

versicherten Kinder, gelten diese Voraus-

setzungen als erfüllt.

Sichern Sie sich zudem in Bonusstufe II

einen Zuschuss von bis zu 50 Euro für pri-

vat finanzierte Gesundheitsleistungen

oder Krankenzusatzversicherungen. Wei-

sen Sie hierzu einfach drei der vier fol-

genden Voraussetzungen nach:

· Sie verfügen über einen vollständigen

Impfstatus gegen Diphtherie, Tetanus

und Polio.

· Sie und gegebenenfalls über sie mitver-

sicherte Kinder nutzen die jährliche (bei

Kindern halbjährliche) zahnärztliche

Vorsorgeuntersuchung.

· Sie haben das Sportabzeichen erfolg-

reich abgelegt.

· Ihr Body-Mass-Index liegt zwischen 18

und 28.

Tipp: Fordern Sie einfach Ihren Bonus-

nachweis für das Jahr 2011 bei uns an.
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Akupunktur

Als Kunde der BKK Wirtschaft & Finanzen

profitieren Sie selbstverständlich auch von

alternativen Heilmethoden wie der Aku-

punktur. Voraussetzung ist, dass die Aku-

punktur zur Behandlung von 

· chronischen Schmerzen der

Lendenwirbelsäule oder 

· chronischen Knieschmerzen

durch Gonarthrose

eingesetzt wird. Bei diesen beiden Diag-

nosen können Ärzte mit einer qualitativ

hochwertigen Akupunkturausbildung die

Akupunktur direkt über die Krankenversi-

cherungskarte abrechnen. Eine erneute Be-

handlung kann frühestens nach zwölf Mo-

naten erfolgen. 

Homöopathie

Kunden der BKK Wirtschaft & Finanzen er-

halten bei zugelassenen Kassenärzten mit

der Zusatzbezeichnung „Homöopathie“

folgende ärztliche Mehrleistungen:

· Erstanamnese (erstes ausführliches

Gespräch mit dem Arzt zur Feststellung

des physischen und psychischen

Gesamtbildes)

· Folgeanamnese (Kontrolle des Behand-

lungs- und Heilungsablaufs)

· Arzneiauswahl (Auswahl des geeigne-

ten homöopathischen Mittels basierend

auf den Analysen)

· homöopathische Analyse und Beratung

(Beantwortung von Fragen während

der Behandlung)

Die Abrechnung erfolgt wie bei anderen

Arztleistungen auch mit der Krankenver -

sichertenkarte.

Anthroposophische Medizin

Die Anthroposophische Medizin ist keine

„Alternativmedizin“ und will die moderne

naturwissenschaftliche Medizin nicht erset-

zen – sie soll vielmehr ganz bewusst erwei-

tert werden. So können in der anthropo-

sophischen Diagnostik und Therapie alle Be-

standteile der Schulmedizin eingesetzt

werden. Erweiternd bezieht die Anthropo-

sophische Medizin geisteswissenschaftliche

Erkenntnisse mit ein, die auf Rudolf Stei-

ner und Ita Wegman zurückgehen. Die An-

throposophische Medizin berücksichtigt

in Diagnose und Behandlung nicht nur die

messbaren Befunde des erkrankten Men-

schen, sondern auch sein allgemeines

Befinden und seine individuelle Lebenssi-

tuation.

Zu den Besonderheiten der Anthroposophi-

schen Medizin gehört auch ein erweiter-

tes therapeutisches Spektrum an speziel-

len Maßnahmen der physikalischen Thera-

pie sowie künstlerische Therapien. Kunst-

therapie und Heileurythmie werden zum

Beispiel eingesetzt, um die schöpferi-

schen und selbstheilenden Kräfte der Pa-

tientinnen und Patienten anzuregen. 

Unsere Kunden erhalten bei teilnehmen-

den Vertragsärzten und Heilmittelerbringern

folgende anthroposophische Leistungen:

· Beratung und Behandlung mit

anthroposophischer Medizin

· Versorgung mit Heilmitteln der

anthroposophischen Medizin

Bei der Suche nach einem unserer Vertrags-

ärzte helfen wir Ihnen gerne. Eine ständig

aktualisierte Liste teilnehmender Ärzte

finden Sie unter www.bkk-wf.de. Wichtig:

Abrechnung erfolgt bei allen genannten

Leistungen direkt über die Krankenversi-

chertenkarte.

Tai-Chi, Qigong, Yoga, Pilates, 

autogenes Training

Die BKK Wirtschaft & Finanzen bietet Leis-

tungen der „Primärprävention“, um die Ge-

sundheit ihrer Versicherten zu verbessern.

Hierunter fallen von ausgebildeten Physio-

therapeuten, Sportwissenschaftlern oder

anderweitig qualifiziertem Personal ange-

botene Kurse und Seminare. Dazu zählen

auch Kurse aus dem Bereich der sanften

Medizin wie Tai-Chi, Qigong, Yoga, Pilates

und autogenes Training. Die Kosten von bis

zu zwei qualifizierten Angeboten zur Ge-

sundheitsförderung erstatten wir als be-

sondere Mehrleistung bis zur Gesamthö-

he von 500 Euro je Kalenderjahr. (siehe

auch „Gezielte Vorsorge“ auf Seite 11).

Selbstverständlich fördert die BKK Wirt-

schaft & Finanzen auch Kompaktangebo-

te im Rahmen von Gesundheitsreisen

(bis zu 160 Euro). Kataloge unserer Part-

ner können Sie direkt bei uns bestellen.

Zusatzversicherungen – für alle

mit Lust auf mehr

Sie möchten weitere Naturheilverfahren in

Anspruch nehmen und dabei auch auf Heil-

praktiker zurückgreifen? Unsere privaten Ko-

operationspartner bieten Ihnen hier leis-

tungsstarke Angebote zu fairen Konditio-

nen. Rufen Sie uns einfach an, wir helfen

Ihnen gerne weiter.

Ihr Plus: alternative Heilmethoden
Die BKK Wirtschaft & Finanzen vereint seit vielen Jahren die klassische Schulmedizin mit der bewährten Naturheilkunde. Profitie-
ren auch Sie von dem vollen Schutz der gesetzlichen Krankenversicherung mit besonderem Engagement für Naturheilkunde so-
wie vielen Zusatzleistungen.

Alternative Heilmethoden



Für gesunde Zähne 
Damit man auch morgen noch kraftvoll zubeißen kann, sollte man seine Zähne schon heute hegen und pflegen. Denn ein strah-
lendes Lächeln ist immer sympathisch.

Ob hochwertiger Zahnersatz, zahnfarbe-

ne Füllungen oder professionelle Zahn-

reinigung: Durch unsere Partnerschaft

mit den Zahnärzten des Netzwerkes „Ih-

ren Zähnen zuliebe“ erhalten unsere

Kunden bei teilnehmenden Zahnärzten

hochwertige zahnärztliche Leistungen

mit ausschließlich in Deutschland gefer-

tigten Qualitätsmaterialien zu festen Vor-

zugspreisen. Folgende Leistungen kön-

nen Sie dabei im Gegensatz zur norma-

len vertragszahnärztlichen Versorgung zu

Festpreisen in Anspruch nehmen:

· Kunststofffüllung für 40 Euro

Für hochwertige Kunststofffüllungen be-

zahlen Sie maximal 40 Euro (zzgl. Material

3 max. 10 Euro) je Füllung dazu.

· vollverblendete Krone für maximal 

250 Euro

Kein goldenes oder silbernes Glitzern mehr

aus Ihrem Mund. Zahnersatz erhalten Sie

immer zahnfarben und vollverblendet.

· Brücke oder Implantat?

Auch für die reine Privatleistung „Implantat

setzen“ wurde ein Preis von max. 500 Euro

plus Materialkosten vereinbart. So müssen

Sie aus Preisgründen keine gesunden Zäh-

ne mehr für eine Brücke opfern.

· Zusatzleistung für Kinder von 

Teilnehmern: kostenlose Versiegelung

der Prämolaren

Die Versiegelung der hinteren Backenzäh-

ne (Molaren) gehört zur Regelversorgung

der gesetzlichen Krankenversicherung. Er-

gänzend dazu bieten die Zahnärzte des

Netzwerks ihren Kindern auch die kosten-

lose Versiegelung der vorderen Backen-

zähne (Prämolaren) an.

· Professionelle Zahnreinigung für

49 Euro (und jede 5te kostenlos)

Durch die professionelle Zahnreinigung

schaffen Sie die Basis für gesunde und

schöne Zähne. Durch die Behandlung wer-

den die krankheitsfördernden Ablagerun-

gen (Zahnstein, Verfärbungen, Plaque) auf

Ihren Zähnen und in den Zahnzwischen-

räumen entfernt. Ihre Zähne werden sanft

poliert und es wird ein zahnstärkendes

Fluorid aufgetragen, damit Sie besser vor

Karies geschützt sind.

Eine Datenbank der an dem Programm 

teilnehmenden Ärzte finden Sie unter

www.ihren-zaehnen-zuliebe.de. Für Ihre

Teilnahme ist lediglich eine Einschreibung

nötig, die Sie direkt beim Zahnarzt ausfüllen

können. Sie nehmen damit für mindestens

ein Jahr alle zahnärztlichen Leistungen bei

diesem Zahnarzt in Anspruch.

· Bleaching für 250 Euro 

Eine Zahnaufhellung ist für 250Euro möglich.

„Ihren Zähnen zuliebe“ – Sonderkonditionen von Partnerzahnärzten

Zahnärztliche Behandlung

Bei der BKK Wirtschaft & Finanzen haben Sie

die freie Wahl unter allen Vertragszahnärz-

ten. Legen Sie einfach Ihre Versichertenkar-

te bei der Anmeldung vor. Die Praxisgebühr

– nicht fällig bei reinen Zahngesundheits -

untersuchungen ohne behandlungsbedürf-

tigen Befund – beträgt hier analog der ärzt-

lichen Behandlung 10 Euro ab dem vollen-

deten 18. Lebensjahr für jeden ersten Besuch

im Quartal. Für Teilnehmer am Bonuspro-

gramm entfällt diese (Seite 11). 

Für Kinder werden drei zahnärztliche Früh-

erkennungsuntersuchungen angeboten,

welche Zahn-, Mund- und Kiefererkrankun-

gen vorbeugen. Die erste Untersuchung fin-

det im dritten Lebensjahr statt, die weite-

ren im Abstand von zwölf Monaten bis zum

vollendeten sechsten Lebensjahr. Während

der Kindergarten- und Schulzeit sind zudem

Angebote der Gruppenprophylaxe vorgese-

hen. Vom sechsten bis zum 18. Lebensjahr

sollte einmal im Kalenderhalbjahr eine

zahnärztliche Untersuchung (einschl. Fissu-

renversiegelung der hinteren Backenzähne

vom sechsten Lebensjahr an) genutzt wer-

den, ab dem 18. Lebensjahr einmal jährlich.

Der Zahnarzt bescheinigt die Untersuchun-

gen ab dem zwölften Lebensjahr gerne in

einem besonderen Bonusheft.

Zahnersatz

Sollte bei Ihnen Zahnersatz – also bei-

spielsweise Kronen, Brücken, Teil- oder To-

talprothesen – notwendig werden, beteili-

gen wir uns in Form sogenannter befund-

bezogener Festzuschüsse an den entstehen-

den Kosten. Wird Zahnersatz notwendig, er-

stellt Ihr Zahnarzt einen Heil- und Kostenplan

für Sie. Der Kassenzuschuss zu den hier auf-

geführten voraussichtlichen Kosten fällt da-

bei höher aus, wenn Sie in den vergange-

nen fünf oder sogar zehn Jahren regelmä-

ßig mindestens einmal jährlich zur Kontrol-

le Ihrer Zähne bei einem Zahnarzt waren.

Denken Sie daher immer an die Eintragung

Ihrer jährlichen Vorsorgeuntersuchung in Ihr

Bonusheft, welches Sie kostenfrei bei jedem

Zahnarzt erhalten. Ein renommiertes und von

der BKK Wirtschaft & Finanzen unterstütztes

Zahnersatzvergleichsportal finden Sie unter

www.2te-ZahnarztMeinung.de.

Kieferorthopädische Behandlung 

Für Kinder bis zum 18. Lebensjahr überneh-

men wir die Kosten kieferorthopädischer Be-

handlungen bei erheblichen Funktionsein-

schränkungen wie Kiefer- und Zahnfehlstel-

lungen. Bei einem Behandlungsbeginn

nach dem 18. Lebensjahr ist dies in bestimm-

ten Ausnahmefällen ebenfalls möglich. 

Das Gute für Kunden: Die zunächst beim Kie-

ferorthopäden fällige Eigenbeteiligung von

20 Prozent bzw. 10 Prozent ab dem zweiten

Kind bei gleichzeitiger Behandlung wird nach

erfolgreichem Abschluss der Behandlung von

uns erstattet. 

Für gesunde Zähne
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Unsere Leistungsübersicht finden Sie jederzeit aktuell im Internet unter www.bkk-wf.de.

Flexibilität
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Exklusiv: auch im Ausland optimal versichert

BKK-Wahltarif „Prämienzahlung“

Wenn Sie gesund sind, kann sich dies

auch finanziell für Sie auszahlen. Mit

dem BKK-Tarif „Prämienzahlung“ erhal-

ten Mitglieder eine Geldprämie, wenn

sie ein Jahr lang keine Leistungen in An-

spruch nehmen. Voraussetzung für die

Prämienzahlung ist, dass Sie und Ihre

volljährigen mitversicherten Angehöri-

gen mit Ausnahme bestimmter Vorsor-

gemaßnahmen ein Jahr lang keine Leis-

tungen in Anspruch nehmen. Die Aus-

zahlungsbeträge sind gestaffelt. Grund-

sätzlich gilt dabei: Je länger Sie keine

Leistungen in Anspruch nehmen, desto

höher ist die Prämie. Sollten Sie doch

einmal krank werden und Leistungen in

Anspruch nehmen, erhalten Sie für das

entsprechende Jahr keine Prämie, dafür

stehen Ihnen alle sonstigen Leistungen

zur Verfügung.

BKK-Wahltarif „Arzt privat“

Der Wahltarif „BKK Arzt privat“ optimiert

die bisherige, umständliche Möglichkeit,

sich beim Arzt ähnlich eines Privatpatien-

ten gegen Kostenerstattung behandeln

zu lassen. BKK-Mitglieder müssen im Ge-

gensatz zur normalen Kostenerstattung

aber keine Arztrechnung direkt bezahlen,

d. h. sie müssen nicht – wie bei Privatpa-

tienten sonst üblich – in Vorleistung tre-

ten und Geld aus eigener Tasche ausle-

gen. Sie erhalten stattdessen von einer

zentralen Abrechnungsstelle halbjähr-

lich eine Auflistung der in Anspruch 

genommenen Leistungen. Gleichzeitig

wird Ihnen die Praxisgebühr sowie ein 

Eigenanteil in Rechnung gestellt, die-

ser beträgt pauschal 10 Prozent vom

Rechnungsbetrag bis maximal 160 Euro

im Kalenderjahr (pauschal, auch bei

mehreren Familienangehörigen).

Zusatzversicherungen

Dort, wo unser Spielraum als gesetzliche

Krankenkasse aufhört, greifen private Zu-

satzversicherungen. Das Besondere: Ne-

ben günstigen Beiträgen haben wir einige

Besonderheiten mit unseren privaten Ko-

operationspartnern vereinbart, zum Bei-

spiel, dass keine in der privaten Kranken-

versicherung normalerweise üblichen

Wartezeiten gelten. Die Tarife können ein-

zeln oder kombiniert abgeschlossen wer-

den. Sie entscheiden also selbst, welchen

Zusatzschutz Sie erhalten, welche Risiken

Sie damit abdecken wollen und wie viel

Sie für Ihren zusätzlichen Versicherungs-

schutz ausgeben möchten.

Tipp: Wenn Sie Interesse am Abschluss

eines Wahltarifes oder einer Zusatz-

versicherung haben, rufen Sie uns ein-

fach an, wir informieren Sie gerne

ausführlich.

Flexibilität nach Maß: Wahltarife & Zusatzversicherungen

Versicherte der BKK Wirtschaft & Finanzen sind im Krankheitsfall optimal abgesichert und genießen einen hervorragenden Service.

Durch innovative Wahltarife und Zusatzversicherungen bieten wir Ihnen optionale Angebote, mit denen Sie – entsprechend Ihren

ganz persönlichen individuellen Bedürfnissen – Ihren Versicherungsschutz sinnvoll ergänzen können.

Die BKK Wirtschaft & Finanzen geht mit Ih-

nen gerne auf Reise. Egal, ob Sie innerhalb

Deutschlands oder im Ausland Urlaub ma-

chen, Ihr Versicherungsschutz bei uns gilt

weltweit. Denn unsere Leistungen gehen

weit über die gesetzliche Norm hinaus. Wa-

rum das so ist? Lesen Sie einfach weiter…

Reiseimpfungen

Die BKK Wirtschaft & Finanzen erstattet Ih-

nen als besondere Mehrleistung zahlreiche

Reiseimpfungen. Ganz gleich, ob es um

den Schutz vor Gelbfieber, Hepatitis oder

Malaria geht – auf uns können Sie zählen.

Genauere Informationen finden Sie in der

Rubrik „Gezielte Vorsorge“ auf Seite 11.

Europäische Krankenversichertenkarte

In Europa können Sie in vielen Ländern mit

Ihrer persönlichen europäischen Kranken-

versicherungskarte (EHIC) auf der Rücksei-

te Ihrer Versichertenkarte Leistungen in

Anspruch nehmen. Denn mit vielen euro-

päischen Ländern bestehen für alle Kran-

kenkassen identische Sozialversicherungs-

abkommen. 

Private Auslandsreisekrankenversiche-

rung – kostenfrei und automatisch

Wer kennt sie nicht, die Probleme, die

bei einem Unfall oder einer Erkrankung

im Ausland entstehen können? Denn die

europäische Krankenversichertenkarte

wird manchmal einfach nicht vom aus-

ländischen Arzt oder Krankenhaus akzep-

tiert. Stattdessen müssen die Behand-

lungskosten vor Ort bar bezahlt werden

und Sie übersteigen dabei oft die erstat-

tungsfähigen deutschen Abrechnungs-

sätze. Die BKK Wirtschaft & Finanzen hat

einen Weg gefunden, mit dem diese Pro-

bleme der Vergangenheit angehören. 

Für alle Kunden unserer BKK besteht 

automatisch eine weltweite private Aus-

landsreisekrankenversicherung. Im Un-

terschied zu herkömmlichen Rahmenver-

trägen zwischen gesetzlichen und priva-

ten Krankenkassen werden dabei aber

keine zusätzlichen Beiträge von den Ver-

sicherten erhoben. Diese Versicherung

kostet Sie also keinen Cent extra. Im Ver-

sicherungsschutz eingeschlossen sind zu-

dem alle familienversicherten Angehöri-

gen, ohne Altersgrenzen!

Tipp: Sie möchten mehr über diese ein-

zigartige Zusatzleistung erfahren? For-

dern Sie einfach unsere Broschüre zur

Auslandskrankenversicherung an. Hier

finden Sie alle wichtigen Infos!



Einfach & kostenfrei bestellen –
Infos zu besonderen Themen? Bei uns gerne!
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Service

Einfach die gewünschten Titel sowie die gewünschte Stückzahl vermerken. Schicken Sie uns diese Seite einfach zu, 

am besten per Fax an 05661 7374-129. Sie erhalten Ihre kostenfreien Exemplare umgehend auf dem Postweg. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihre BKK Wirtschaft & Finanzen.

✃

BKK Wirtschaft & Finanzen
Bahnhofstraße 19
34212 Melsungen

Vorbereitet für ein Fensterkuvert oder einfach faxen an: 05661 7374-129

Telefon 0800 5661 800
Fax 05661 7374-129
E-Mail info@bkk-wf.de
Internet www.bkk-wf.de

Mehr Leistungen – exklusive Vorteile 

· Wahltarif Beitragsrückerstattung Stück

· Hausarztprogramm Stück · Wahltarif Arzt Privat Stück

· Bonusprogramm Stück · Homöopathie Stück

· Gesundheitsreisen Stück · kostenfreie Auslandsreisekrankenversicherung Stück

· Gesundheitstelefon Stück · Zusatzversicherungen Stück

· Extra Check Diabetes Auge Stück · Zahnprogramm „Ihren Zähnen zuliebe” Stück

Gesundheitsthemen

· Ihr Rücken: schmerzfrei?! Stück · Ganz schön gestresst? Stück 

· Bluthochdruck Stück · Gesund ernähren Stück 

· Schutzimpfungen Stück · Zu dick, zu dünn?  Stück

· sitzen, sitzen, sitzen Stück · Vorsorgeuntersuchungen Stück

· Ein Leben ohne Rauch Stück

Meine Anschrift

Name

Straße 

PLZ/Ort

Telefonnummer

E-Mail-Adresse



BKK Wirtschaft & Finanzen

Die BKK für wirtschaftsprüfende und -beratende Berufe

Körperschaft des öffentlichen Rechts

Bahnhofstraße 19 · 34212 Melsungen

www.bkk-wf.de

Telefon 05661 7374-0

Telefax 05661 7374-129

kostenlose Hotline 0800 5661 800

E-Mail info@bkk-wf.de

Wir sind immer für Sie da:

Montag bis Freitag 8.00 bis 18.00 Uhr


